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Anlagen:  
- Beschlüsse der Lehrerkonferenz gem. BaySchO und GSO für das Schuljahr 2023/24 
- Förderverein: Einladung zur Generalversammlung mit Neuwahlen 
- Elterninformation zum Lernportal Mathegym  
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem zweiten Elternrundschreiben möchte ich Sie über die wichtigsten organisatorischen Regelungen 
und über weitere Termine im Schuljahr informieren.  
 
 
1. Sportunterricht 
Bereits im ersten Elternrundschreiben vom 08.09.2023 habe ich Sie darüber informiert, dass der Sportunter-
richt auf Grund des Hallenneubaus auf unserem Sportaußengelände oder in der Dreifachsporthalle Altötting 
(Burghauser Straße 69) stattfinden muss. Dementsprechend wird auch die Organisation des Sportunterrichts 
in gleicher Form wie im vergangenen Schuljahr erfolgen:  
 
Sportunterricht im Rahmen des Vormittagsunterrichts:  
Die Schüler der Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 9 treffen sich zu Beginn des Sportunterrichts in der Aula des 
König-Karlmann-Gymnasiums. Je nach Witterung entscheidet die Sportlehrkraft, wo der Sportunterricht 
stattfindet. Falls die Entscheidung auf die Dreifachsporthalle fällt, begleitet die Sportlehrkraft die Schüler bis 
zur Sporthalle und anschließend wieder zurück zur Schule. Es gelten die regulären Unterrichtszeiten. 
 
Sportunterricht im Rahmen des Nachmittagsunterrichts:  
Jahrgangsstufe 8: Die Schüler treffen sich mit ihrer Sportlehrkraft am Ende der Mittagspause um 13.45 Uhr 
in der Aula des König-Karlmann-Gymnasiums. Falls der Sportunterricht z.B. aufgrund schlechter Platzverhält-
nisse nicht an der Schule abgehalten werden kann, begleitet die Sportlehrkraft die Schüler bis zur Dreifach-
sporthalle. Der Sportunterricht endet im jeden Fall um 15.15 Uhr (an der Schule bzw. an der Dreifachsport-
halle). Im Falle eines Unterrichtendes an der Dreifachsporthalle sind für diejenigen Schüler, die mit dem Bus 
nach Hause fahren, die nächstgelegenen Bushaltestellen zu nutzen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig 
über deren Standort. 
 
Jahrgangsstufe 10, 11 und Q12: 
Die Sportlehrkräfte informieren die Schüler vorab, ob der Sportunterricht generell an der Schule bzw. in der 
Dreifachsporthalle abgehalten wird. Falls keine generelle Festlegung möglich ist, wird den Schülern tagesak-
tuell per Tickermeldung am Vertretungsplan an der Schule verbindlich mitgeteilt, wo der Sportunterricht 
stattfindet. Die Schüler legen den Weg zur Dreifachsporthalle ohne die Begleitung einer Lehrkraft zurück. 
Der Sportunterricht endet im jeden Fall um 16.45 Uhr (an der Schule bzw. an der Dreifachsporthalle). Im 



Falle eines Unterrichtendes an der Dreifachsporthalle sind für diejenigen Schüler, die mit dem Bus nach 
Hause fahren, die nächstgelegenen Bushaltestellen zu nutzen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über de-
ren Standort. 
 
Weiterhin muss auch unser Sportkonzept vorübergehend ausgesetzt werden. Die Profilstunde Sport in der 
Jahrgangsstufe 5 findet zwar statt, jedoch konnten aus den genannten Gründen keine „Sportklassen“ in den 
Jahrgangstufen 6 und 7 gebildet werden.  
 
 
2. Wahlunterricht 
In der Kalenderwoche 40 startet der Wahlunterricht am KKG. Die Eintragung in die Wahlkurse findet aus-
schließlich über das Elternportal statt. Unter der Rubrik „Buchung“ können Sie die einzelnen Wahlkurse ein-
sehen und buchen. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind an dem genannten Tag Zeit hat, dass Ihr Kind die 
genannte Jahrgangsstufe besucht und zugleich Interesse an dem Kurs hat. Die Lehrkraft teilt den Schülern 
dann im Laufe der letzten Septemberwoche mit, ob diese am Wahlkurs teilnehmen können. 

 
 

3. Wichtige Termine im 1. Halbjahr    
Bitte merken Sie sich den jeweiligen Termin der Klassenelternversammlung vor: 
 
25.09.2023, 19 Uhr (Mensa): Klassenelternversammlung Jgst. 5 
28.09.2023, 18 Uhr (Mensa): Klassenelternversammlung Jgst. 6 
28.09.2023, 18 Uhr (Aula): Klassenelternversammlung Jgst. 7 
09.10.2023, 18 Uhr (Aula): Klassenelternversammlung Jgst. 8 
09.10.2023, 18 Uhr (Mensa): Klassenelternversammlung Jgst. 9 
08.11.2023, 18.30 Uhr (Aula): Klassenelternversammlung Jgst. 10 
16.11.2023, 18.30 Uhr (Aula): Klassenelternversammlung Jgst. 11 
 
Auf unserer Homepage können Sie alle weiteren wichtigen Termine einsehen: 
 www.koenig-karlmann-gymnasium.de/schwarzes-brett/termine/schultermine/ 
 
 
4. Beschlüsse der Lehrerkonferenz  
Grundsätzlich geben das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG), die Bayerische Schulord-
nung (BaySchO) sowie die Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO) genau vor, wie an den Gymna-
sien die Themen Hausaufgabenordnung sowie Art und Anzahl der Leistungsnachweise umzusetzen sind. Die 
oben erwähnten Rechtsvorschriften lassen den Schulen allerdings auch gewisse Wahlmöglichkeiten und Ge-
staltungsspielräume zu (Stichwort: eigenverantwortliche Schule). Neben Sonderregeln bei der Erhebung von 
Leistungsnachweisen ist in diesem Zusammenhang vor allem die Möglichkeit zu nennen, sogenannte MO-
DUS-21-Maßnahmen anzuwenden. Von diesen MODUS-21-Maßnahmen gibt es insgesamt 60 Stück, die al-
lesamt im Rahmen eines Pilotprojekts von ausgewählten Schulen erprobt und für gut befunden wurden, 
sodass sie nun für alle Schulen freigegeben wurden (vgl. § 3 BaySchO in Verbindung mit Anlage 1 BaySchO).  
In der Anlage dieses Elternrundschreibens sind alle diesbezüglichen Beschlüsse der Lehrerkonferenz für das 
aktuelle Schuljahr 2023/24 zusammengestellt. 
 
 
5. Förderverein 
Der Förderverein spielt für die Schule eine große Rolle. Er unterstützt das schulische Fahrten- und Austausch-
programm in finanzieller Hinsicht, fördert sozial schwächere Schüler, damit auch diese alle wünschenswer-
ten schulischen Projekte mitmachen können, und hilft bei der Beschaffung von Unterrichtsmaterialien und 
Schulausstattungen. Daher möchte ich alle Eltern bitten, die noch nicht dem Förderverein angehören, dieser 
– für die Schule unverzichtbaren – Einrichtung beizutreten und dadurch die Finanzkraft des Fördervereins zu 



steigern. Anmeldeformulare gibt es im Sekretariat bzw. online auf unserer Homepage (www.koenig-karl-
mann-gymnasium.de; Linkfolge: Unsere Schule  Gremien  Förderverein). Bitte beachten Sie auch die 
Einladung zur Generalversammlung mit Neuwahlen in der Anlage. 
 
 
6. Schüler- und Elternberatung 
Die Buchung einer Sprechzeit bei einem Kollegen ist ausschließlich über das Elternportal möglich. Dort kön-
nen Sie sich unter der Rubrik „Buchungen  Buchung Sprechstunde“ bei der entsprechenden Lehrkraft den 
gewünschten Termin reservieren. Das Menü im Elternportal bietet auch ein Kommentarfeld an, in das Sie 
Ihr Anliegen knapp mitteilen bzw. auch um einen anderen Termin bitten können. Die Lehrkraft wird die Ter-
minanfrage im Elternportal dann beantworten. Individuelle Beratung für Ihr(e) Kind(er) können Sie bei un-
serer Beratungslehrerin Frau Mittermeier sowie bei unserer Schulpsychologin Frau A. Neubauer erhalten:  
https://www.koenig-karlmann-gymnasium.de/unsere-schule/ansprechpartner/beratungslehrerin/ 
https://www.koenig-karlmann-gymnasium.de/unsere-schule/ansprechpartner/schulpsychologin/ 
 
 
7. Erkrankung eines Schülers 
Diesen Fall regelt § 20 BaySchO: 
 
"(1) Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert am Unterricht oder an einer sons-
tigen verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grun-
des zu verständigen. […] 
(2) Die Schule kann die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen 
1. bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen oder am Tag eines angekündigten Leistungsnachweises 
und 
2. wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse einer Schülerin oder eines Schülers häufen oder Zweifel 
an der Erkrankung bestehen. 
 
In den Fällen von […] Nr. 2 kann die Schule auch die Vorlage eines schulärztlichen Zeugnisses verlangen. Ein 
(entsprechendes) Zeugnis […] ist der Schule innerhalb zehn Tagen, nachdem es verlangt wurde, vorzulegen; 
wird es nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. Ein Zeugnis kann in der 
Regel nur dann als genügender Nachweis für die geltend gemachte Erkrankung anerkannt werden, wenn es 
auf Feststellungen beruht, die die Ärztin oder der Arzt während der Zeit der Erkrankung getroffen hat.“ 
 
Konkrete Umsetzung am KKG: 
Am ersten Tag der Erkrankung wird das Sekretariat der Schule durch einen Erziehungsberechtigten bzw. 
durch den (die) volljährige(n) Schüler(in) bis spätestens 8:00 Uhr entweder über das Elternportal oder tele-
fonisch über die aufgetretene Krankheit informiert (wenn möglich mit voraussichtlicher Dauer der Krank-
heit). Kann am ersten Tag noch keine Dauer der Krankheit angegeben werden, so ist an jedem weiteren Tag, 
an dem der (die) Schüler(in) krank ist, die Krankheit erneut bis spätestens 8:00 Uhr über das Elternportal 
oder telefonisch dem Sekretariat mitzuteilen. Sollte ein Nachtermin für eine Schulaufgabe versäumt werden, 
so ist ohne Aufforderung ein ärztliches Zeugnis beizubringen. 
 
 
8. Beurlaubung vom Unterricht 
Eine Beurlaubung ist nötig, wenn ein Unterrichtsversäumnis vorhersehbar ist. Für die Beurlaubung vom Un-
terricht hat das Kultusministerium Richtlinien herausgegeben, die wir auszugsweise zitieren möchten: 
 
„Die Beurlaubung von Schülern kann aufgrund wichtiger persönlicher Gründe erfolgen. Als wichtige persön-
liche Gründe gelten insbesondere Eheschließungen, Jubiläen und Todesfälle in der Familie, Wohnungswech-
sel, unaufschiebbare Behördengänge, schwere Erkrankung von zur Hausgemeinschaft gehörenden Familien-
mitgliedern, sofern der Arzt bescheinigt, dass eine vorübergehende Anwesenheit des Schülers zur vorläufigen 



Sicherung der Pflege oder der Betreuung jüngerer Geschwister erforderlich ist, Firmung bzw. Konfirmation, 
Erholungsurlaub (gem. ärztl. Attest) u.ä.“  
 
Dagegen können Reise- oder Urlaubstermine der Erziehungsberechtigten grundsätzlich nicht als wichtiger 
persönlicher Grund in diesem Sinne gelten. Bezüglich des Verfahrens zur Beantragung einer Beurlaubung 
verweise ich auf die genaue Anleitung im 1. Elternrundschreiben in diesem Schuljahr. 
 
 
9. Befreiung vom Unterricht 
Von der zuvor behandelten Beurlaubung ist die Befreiung zu unterscheiden. Sie betrifft die Freistellung vom 
Unterricht in bestimmten Fächern, wie z.B. vom Sportunterricht.  
 
Für die Befreiung gilt die Vorschrift des § 20 (3) BaySchO: 
"Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom Unterricht 
in einzelnen Fächern befreit … werden." 
 
Beispiel: Der Schulleiter kann eine Befreiung vom Unterricht im Fach Sport aussprechen, wenn durch ein 
ärztliches Attest nachgewiesen wird, dass der Schüler wegen einer körperlichen Behinderung nicht teilneh-
men kann. Bei einer offensichtlichen körperlichen Beeinträchtigung wird auf den Nachweis verzichtet. 
 
 
10. Verhalten bei Unfällen in der Schule und auf dem Schulweg 
Immer wieder kommt es vor, dass den Schulen Unfälle mit leichteren Verletzungen, die Schüler in der Schule 
oder auf dem Schulweg erlitten haben, nicht oder erst durch die Unfallversicherung gemeldet werden. Wir 
möchten deshalb in Bezug auf Schul- und Schulwegeunfälle auf Folgendes besonders hinweisen: 
 Schul- bzw. Schulwegeunfälle müssen sobald wie möglich im Sekretariat der Schule gemeldet werden, 

damit von der Schulleitung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) Unfallanzeige erstattet 
werden kann. 

 Der behandelnde Arzt bzw. Zahnarzt muss auf die Tatsache hingewiesen werden, dass es sich um einen 
Schul- bzw. Schulwegeunfall handelt. Der Arzt ist dann verpflichtet, die Kosten der Behandlung mit dem 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung direkt abzurechnen. Eine irrtümlich an Sie gehende Arztrech-
nung brauchen Sie in diesem Falle nicht zu begleichen. 

 Erfährt der Arzt aber nicht, dass es sich um einen Schul- bzw. einen Schulwegeunfall handelt, oder wird 
überhaupt eine privatärztliche Behandlung gewünscht, so ist der Arzt berechtigt, seine Honorarforde-
rung gegenüber den Eltern des verletzten Schülers bzw. – bei dessen Volljährigkeit – gegen diesen selbst 
geltend zu machen. 
 
 

11. Maßnahmen bei Diebstahl 
Leider kommt es vereinzelt vor, dass Schülern persönliche Gegenstände abhandenkommen. Häufig handelt 
es sich aber nicht um Diebstähle, sondern um Unachtsamkeit (Vergesslichkeit, Verwechslung usw.). Wir bit-
ten Sie deshalb, immer erst in der Schule nachzuforschen, ob der verlorene Gegenstand sich nicht doch in 
der Garderobe, auf dem Sportplatz oder in der Umkleidekabine, beim Hausmeister oder im Sekretariat wie-
derfindet. Bedauerlicherweise sind manche Eigentumsverluste aber auch durch Diebstähle bedingt. In die-
sen Fällen verfolgt die Schule eine klare und konsequente Linie: 
a) In schweren Fällen wird auf jeden Fall die Polizei eingeschaltet, unabhängig davon, ob der Täter bekannt 

ist oder nicht. 
b) Kann der Täter ermittelt werden, muss er nicht nur mit einer Strafverfolgung (siehe Punkt a) rechnen, 

sondern auch mit Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 BayEUG, die bis zur Androhung der Entlassung bzw. 
bis zur Entlassung selbst reichen. 

Im Übrigen sollte der Verlust von Eigentum in jedem Falle möglichst umgehend der Schulleitung gemeldet 
werden. 



12. Hausordnung 
Auf die Einhaltung der Hausordnung durch alle Mitglieder der Schulfamilie möchte ich im Besonderen hin-
weisen. Die aktuelle, vom Schulforum beschlossene Hausordnung ist auf der Homepage der Schule einzuse-
hen (www.koenig-karlmann-gymnasium.de; Linkfolge: Schwarzes Brett  Hausordnung). In besonderer 
Weise sei auf die Punkte 1.9 (Rauchverbot) und 1.10 (Verwendung digitaler Endgeräte) hingewiesen. 
 
 
13. Religions- und Ethikunterricht 
Der Religionsunterricht ist nach dem Grundgesetz, der Bayerischen Verfassung und dem bayerischen Gesetz 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen ordentliches Lehrfach (Pflichtfach). Die Erziehungsberechtigten 
haben das Recht, ihre Kinder vom Religionsunterricht abzumelden. Nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern selbst zu. Die Abmeldung muss spätestens am letzten 
Unterrichtstag des Schuljahres mit Wirkung für das folgende Schuljahr abgegeben werden; eine spätere Ab-
meldung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Im Falle der ordnungsgemäßen Abmeldung nehmen die be-
treffenden Schülerinnen und Schüler am Ethikunterricht teil, es sei denn, sie sind zum Islamischen Unterricht 
angemeldet. Das Fach Ethik bzw. Islamischer Unterricht wird dann zum Pflichtfach. 
 
 
14. Unterrichtsthemen zur Familien- und Sexualerziehung 
Unbeschadet des natürlichen Erziehungsrechts der Eltern gehört die Familien- und Sexualerziehung zu den 
Aufgaben der Schulen (nach Art. 48 Abs. 1 mit 3 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes – 
BayEUG). Sie ist als altersgemäße Erziehung zu verantwortlichem geschlechtlichen Verhalten Teil der Ge-
samterziehung mit dem vorrangigen Ziel der Förderung von Ehe und Familie. Die Familien- und Sexualerzie-
hung wird im Rahmen mehrerer Fächer durchgeführt.  
Hinsichtlich Grundsätze und Organisation der Familien- und Sexualerziehung in den Schulen sowie der in den 
jeweiligen Jahrgangsstufen behandelten Themen verweise ich auf die „Richtlinien für die Familien- und Se-
xualerziehung in den bayerischen Schulen“, die im Internet zu finden sind: 
www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/bekanntmachungen.html  
 
 
15. Mathegym 
Das König-Karlmann-Gymnasium hat eine Schullizenz der Lernplattform www.mathegym.de erworben, die 
Ihrem Kind einen kostenlosen Zugang zum Üben im Fach Mathematik ermöglicht. Bitte beachten Sie hierzu 
das Informationsschreiben von Frau Donaubauer in der Anlage. 
 
 
16. Digitalklassen in den Jahrgangsstufen 8-10 
Seit dem Schuljahr 2021/22 bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern an, mit Beginn der Jahrgangsstufe 
8 eine Digitalklasse zu besuchen. Im Laufe der Gerätenutzung können Schadensfälle nie ganz ausgeschlossen 
werden. Damit z.B. Reparaturzeiten überbrückt werden können, stellt die Schule für diese Fälle den Schülern 
unbürokratisch Leihgeräte zur Verfügung. Ansprechpartner für diese Fälle ist unser Systembetreuer Herr 
Steinhuber. 
Viele Eltern haben bei der Anschaffung des erforderlichen Schülergeräts auf ein Angebot der Firmen Acer - 
IngramMicro - Enzinger zurückgegriffen. Die Firmen haben uns gebeten, bei Schadensfällen die betroffenen 
Eltern in besonderer Weise zu unterstützen. Dieser Bitte kommen wir gerne nach. Falls Sie also ein Acer-
Gerät aus dieser Quelle besitzen sollten, an dem ein Schaden aufgetreten ist, bitte ich Sie wie folgt vorzuge-
hen: 
 
1. Bitte melden Sie den Schaden (Seriennummer des Geräts, Kopie der Rechnung oder Kaufquittung, Be-

schreibung des Schadens mit Schadensfoto) unserem Sekretariat ausschließlich per Mail: 
 
sekretariat@koenig-karlmann-gymnasium.de 



 
Im Anschluss meldet unser Sekretariat den Schaden der Firma IngramMicro. Bitte wenden Sie sich im 
Schadensfall nicht an die Firma Enzinger. Die Firma Enzinger behandelt lediglich Schadensfälle, bei denen 
beim Kauf eine Garantieerweiterung über die Firma Enzinger gesondert abgeschlossen wurde. 

 
2. Die Informationen zum weiteren Vorgehen (z.B. Versand des Geräts durch die Eltern an die Firma Acer) 

werden den Eltern vom Sekretariat per Mail weitergeleitet.   
 
3. Wurde das Gerät von den Eltern an Acer z.B. zur Reparatur eingesendet, so kann das Gerät nach Ab-

schluss direkt im Sekretariat abgeholt werden.   
 

Die Firma IngramMicro bittet uns, Ihnen mitzuteilen, dass bei den Geräten grundsätzlich ein Einsende-/Rück-
sendeservice von 3 Jahren nach Kauf vorhanden ist. Die Garantieleistungen dehnen sich nicht auf Reparatu-
ren oder den Ersatz von Teilen aus, die aufgrund von nachlässiger oder unvorsichtiger Behandlung, unsach-
gemäßer Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten, Arbeiten, die von nicht autorisierten Dritten durchge-
führt wurden, oder des Transports in unangemessener Verpackung beschädigt wurden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. G. Kronhuber 
Schulleiter 



 
 

 „Beschlüsse der Lehrerkonferenz gem. BaySchO und GSO 
für das Schuljahr 2023/24“ 

 
 

I. Hausaufgabenordnung am KKG 
 
1. In der Unterstufe soll die für die gesamte häusliche Vorbereitung benötigte 

Arbeitszeit zwei Stunden in der Regel nicht überschreiten. 
2. In der Unter- und Mittelstufe werden an den Tagen, an denen die Schüler am 

Nachmittag Pflichtunterricht haben, keine schriftlichen Hausaufgaben auf den 
nächsten Tag gegeben. 

3. In der Unter- und Mittelstufe sind die Schüler verpflichtet, ein Aufgabenheft zu 
führen. 
 
 

II. Grundsätzliche Festlegungen zur Erhebung 
    von Leistungsnachweisen am KKG 
 
1. In der Woche vor den Weihnachtsferien sollen nach Möglichkeit in den 

Jahrgangsstufen 5-11 keine Schulaufgaben geschrieben werden. 
2. Konzert- und Probentermine werden in den Terminplan des Info-Portals 

eingetragen; besonders in der Unterstufe soll auch der Tag nach einem Konzert 
von Prüfungen freigehalten werden. 

3. An Tagen, an denen eine Klasse eine Schulaufgabe schreibt, werden kleine 
Leistungsnachweise in schriftlicher Form nicht verlangt. 

4. Die gem. § 27 GSO mögliche Ersatzprüfung kann mündlich oder schriftlich 
abgehalten werden. 

5. Falls schriftliche Leistungsnachweise, die zur Kenntnisnahme durch die Eltern 
nach Hause mitgegeben wurden, nicht innerhalb einer Woche wieder an die 
Schule zurückkommen (§ 25 Abs. 2 GSO), kann die Hinausgabe weiterer 
Leistungsnachweise des betreffenden Schülers unterbleiben. 

 
 

III. Fachbezogene Beschlüsse zu den Leistungserhebungen 
 
1. Mündliche Schulaufgaben in modernen Fremdsprachen  

gem. § 22 Abs. 1 GSO 
 
Die Fachschaften haben folgende Festlegungen getroffen: 
Englisch:   Jgst. 7 (4. SA); Jgst. 10 (2. SA) 
Französisch:   F2: Jgst. 8 (2. Hj.); Jgst. 10 (2. Hj.); Jgst. 11 (2. o. 3. SA) 
    F3: Jgst. 9 (2. Hj.); Jgst. 10 (2. Hj.); Jgst. 11 (2. o. 3. SA) 
Spanisch:  Sp3: Jgst. 8 (4. SA) 

Sp. spät: Jgst. 11 (4. SA) 
 

2. Substitution einer Schulaufgabe gem. § 22 Abs. 2 GSO 
 
Im Fach Deutsch wird in den Jahrgangsstufen 6 und 8 jeweils eine 
Schulaufgabe durch den zentralen Jahrgangsstufentest und einen schulinternen 
Leistungstest ersetzt. In den Jahrgangsstufe 5 und 7 wird jeweils eine 
Schulaufgabe durch zwei schulinterne Leistungstests ersetzt.   
 
Im Fach Englisch wird in den Jahrgangsstufen 7 und 10 jeweils eine 
Schulaufgabe durch den zentralen Jahrgangsstufentest und einen schulinternen 
Leistungstest ersetzt. 



 
Durchführung von MODUS 21 - Maßnahmen gem. § 3 Abs. 2 BaySchO in 
Verbindung mit der Anlage zur BaySchO 
 
Nr. 3  "Organisation des Unterrichts in Doppelstunden" 
In kath. und ev. Religionslehre werden seit dem Schuljahr 2011/12 
Doppelstunden eingerichtet. 
 
Nr. 17  „Debatte ersetzt je eine Schulaufgabe (Aufsatz) in Deutsch und/oder  
  Fremdsprachen“ 
Von dieser Maßnahme macht die Fachschaft Deutsch in der Jgst. 9 Gebrauch. 
 
Nr. 20  "Schwerpunkte des Jahresstoffes in letzter schriftlicher  
  Leistungserhebung" 
Diese Maßnahme wird in folgenden Fächern umgesetzt: 
Latein: letzte Schulaufgabe in Jgst. 6 und 8 
 
Nr. 21  "Leistungserhebungen (auch nicht angekündigte) über die Lerninhalte  
  mehrerer Unterrichtsstunden" 
In Chemie im sprachlichen Zweig wird in der Jgst. 10 pro Halbjahr eine 
angekündigte Kurzarbeit abgehalten. Die Leistungserhebung umfasst einen 
Stoffumfang von ca. 10 Unterrichtsstunden und wird im Rahmen der kleinen 
Leistungserhebungen doppelt gewichtet. 
 
Nr. 23  “Neugewichtung schriftlicher und mündlicher Leistungen in den  
  Fremdsprachen“ 
In den modernen Fremdsprachen Englisch, Französisch, Spanisch werden 
schriftl. zu mündl. Leistungen (im Sinne der Durchschnittsnoten der großen zu 
den kleinen Leistungsnachweisen) wie 1:1 gewichtet. 
 
Nr. 24  "Verstärkte Einbeziehung von Grundwissen in schriftliche  
  Leistungserhebungen" 
In Geschichte entfallen in den schriftlichen Leistungserhebungen der Jgst. 6 
mit 11 maximal 25% der Bewertungseinheiten auf Grundwissen, in Geographie 
gilt dieselbe Regelung für die Jgst. 5, 7, 10, 11, in Biologie in den Jgst. 5, 6, 8, 
9, 10 und in Wirtschaft und Recht in den Jgst. 10, 11. 
 
 

IV. Zwischenberichte anstatt Zwischenzeugnis 
 

Jahrgangsstufen 5 mit 8: Anwendung von § 40 Abs. 3 GSO: 
Die Eltern erhalten zu drei Zeitpunkten im Schuljahr einen detaillierten 
schriftlichen Überblick über die Leistungen ihres Kindes. Das Einvernehmen mit 
dem Elternbeirat liegt vor. 
 
Jahrgangsstufen 9 mit 11: Anwendung der Modus-Maßnahme Nr. 35  
     „Zwischenberichte statt Halbjahreszeugnis“: 
In den Jahrgangsstufen 9 mit 11 erhalten die Eltern zu zwei Zeitpunkten im 
Schuljahr einen detaillierten schriftlichen Überblick über die Leistungen ihres 
Kindes. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten bzw. des volljährigen Schülers 
erhalten die Schüler, welche die Schule verlassen wollen, zum Halbjahr ein 
Zwischenzeugnis. Das Einvernehmen mit dem Elternbeirat liegt vor. 
 

11.09.2023 
gez. G. Kronhuber, OStD 
Schulleiter 



 
Altötting, den 15.09.2023 

EINLADUNG 

an alle Mitglieder des Vereins zur Förderung des König-Karlmann-Gymnasiums 
Altötting e.V. zu einer Generalversammlung mit Neuwahlen. 

Liebe Mitglieder des Fördervereins am KKG Altötting, 

da die Wahlperiode der derzeitigen Vorstandschaft im September 2023 abläuft muss gemäß 
§ 9 unserer Satzung (in der Fassung vom 08.07.2014) eine Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen der Vorstandschaft stattfinden. 

Diese Versammlung findet am 

 

Donnerstag, den 28. September 2023 um 19.00 Uhr  
in der Mensa 

des König-Karlmann-Gymnasiums statt. 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Fördervereins. Im Anschuss findet die 
konstituierende Sitzung des Vorstandes statt. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Bericht über die letzte Wahlperiode (2020-
2023) 

2. Kassenbericht 
3. Kassenprüfungsbericht 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Neuwahl der Vorstandschaft (6 Mitglieder) und Wahl von Ersatzleuten 
6. Wünsche und Anträge 

Alle Eltern und Freunde des König-Karlmann-Gymnasiums sind herzlich willkommen. 

Für den Förderverein      Für die Schulleitung 

gez. i.A. Holger Gottschalk     gez. OStD Georg Kronhuber 
(Geschäftsführer des Fördervereins)    (Schulleiter) 

 



 

Elterninformation über das Lernportal     

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

das König Karlmann Gymnasium hat in eine Schullizenz der Lernplattform www.mathegym.de 
investiert, die Ihrem Kind einen kostenlosen Zugang zum Üben im Fach Mathematik ermöglicht. Die 
Plattform ist ansprechend und übersichtlich (geordnet nach den Inhalten des Schulbuches oder 
alphabetisch) gestaltet und biete die Möglichkeit, begleitend zum Unterricht oder gezielt bei 
auftretenden Lücken bzw. vor Schulaufgaben zu trainieren.  

An welche Schüler richtet sich Mathegym? 
An Schüler der Klassenstufen 5 – 12 jeglichen Leistungsniveaus, da die Aufgaben von leicht bis sehr  
anspruchsvoll variieren, gute Schüler aber auch direkt bei einem höheren Level einsteigen können. Da 
haben selbst echte Profis was zu knacken – und beim Rechnen gegen die Uhr muss man richtig fit sein  
 
Was bietet Mathegym? 
Zu den alphabetisch oder nach unserem Schulbuch geordneten Themenbereichen aus dem 
Mathematikunterricht werden neben einer Stoffzusammenfassung mit Beispielaufgaben zahlreiche 
interaktive Übungsaufgaben mit pädagogischem Feedback bereitgestellt. Je nachdem, wie gut diese 
bearbeitet werden, ob mit Hilfestellung durch das  Programm oder eigenständig, entscheidet das 
Programm, wie fit der Schüler für das nächste Level ist oder ob noch Übungsbedarf auf derselben 
Lernstufe besteht. So kann man sich gezielt auf Schulaufgaben vorbereiten, aber auch die Grundlagen 
aus niedrigeren Klassenstufen auffrischen. Neben der Möglichkeit, komplexe Aufgaben Schritt für 
Schritt zu lösen, werden zu vielen Themenbereichen Lernvideos angeboten, in denen der Stoff 
nochmals verständlich erklärt wird – gut, wenn jemand z.B. durch Krankheit den Unterrichtsstoff 
verpasst hat. 

 

Wie melde ich mein Kind bei Mathegym an? 
Gehen Sie einfach auf www.mathegym.de und wählen Sie dort den Menüpunkt „Registrieren“. 
Anhand von E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort wird ein persönliches Nutzerkonto 
angelegt. Nachdem Sie die E-Mail-Adresse bestätigt haben, können Sie unter „Kontooptionen“ das 
Nutzerkonto unserer Schule zuordnen. Am Ende des Registrierungsvorgangs werden Sie aufgefordert, 
eine datenschutzrechtliche Einwilligung auszufüllen und bei uns an der Schule abzugeben. Geben Sie 
diese Einwilligung möglichst zeitnah in der Schule bei Frau Donaubauer ab. In der Regel wird dann der 
Zugang Ihres Kindes innerhalb einer Woche freigeschaltet. Bis dahin ist die Plattform nur 
eingeschränkt nutzbar.  

Bitte beachten Sie: ist innerhalb von 4 Wochen die datenschutzrechtliche Einwilligung nicht bei Frau 
Donaubauer eingegangen und der Zugang somit nicht von ihr freigeschaltet worden, so erlischt die 
Online-Registrierung und Sie müssen sich erneut registrieren. 

 

Wir wünschen jetzt schon viel Spaß beim Üben und viel Erfolg bei den Prüfungen! 

 

 
gez. StRin K. Donaubauer      gez. OStD G. Kronhuber 
Fachschaftsleitung Mathematik      Schulleiter 


